
B E I T R A G S O R D N U N G DES T.C. RAADT E.V. 

 
1. Der Beitrag des laufenden Jahres und sonstige Zahlungsverpflichtungen sind bei der Bestätigung der 

Aufnahme fällig. 
 
2. Alle fälligen Zahlungen werden generell durch Lastschrifteinzug abgewickelt. Die Abbuchung des 

Jahresbeitrages erfolgt jeweils zum 15.04. eines jeden Jahres. 
 Bei Nichteinlösung einer Lastschrift hat das Mitglied einen Kostenbetrag von € 5,11 zusätzlich zum 

Einzugsbetrag zu zahlen. 
 
3. Der 01.01. eines jeden Jahres ist der Stichtag für die Einstufung von Kindern und Jugendlichen in die 

jeweiligen Altersgruppe. 
 
4. Lehrlinge, Schüler, Studenten und Wehrpflichtige müssen bis spätestens zum 31.03. eines jeden Jahres 

unaufgefordert beim Kassenwart eine Bescheinigung einreichen, aus der der jeweilige Status hervorgeht. 
Vergünstigungen können nur bis zum 27. Lebensjahr gewährt werden.  

 
5. Bei einem Vereinsaustritt besteht kein Anspruch auf Rückzahlung von Jahresbeiträgen sowie sonstigen 

Zahlungen.  
(Fassung vom 31.03.2009) 

 
Ü B E R S I C H T   J A H R E S B E I T R Ä G E   DES T.C. RAADT E.V. 

                                                 (gemäß OMV –Beschluss vom 31.03.2009)                                                          Bitte  Ankreuzen 
  

1. ERWACHSENE  - BKL 01 –                      

- Jahresbeitrag ab 01.01.2009   EUR 300,00         
 

2. EHEPARTNER   - BKL 02 – 

a) - 1. Ehepartner  
            - Jahresbeitrag gemäß Ziffer 1   EUR 300,00                   

b) - 2. Ehepartner  
            - Jahresbeitrag ab 01.01.2009    EUR 185,00 
 
3. Familie   - BKL 03 – 

a) - beide Ehepartner  
       und ein Kind / Jugendlicher 
     - Jahresbeitrag ab 01.01.2009   EUR 460,00 
b) - beide Ehepartner 
       und zwei Kinder / Jugendlichen 
     - Jahresbeitrag ab 01.01.2009    EUR 490,00 
c) - beide Ehepartner 
       und mindestens drei Kinder / Jugendliche 
    - Jahresbeitrag ab 01.01.2009    EUR 520,00  
 

4. Kinder (bis zum Jahr der Vollendung des 14. Lebensjahres) - BKL 04 -  

- Jahresbeitrag ab 01.01.2009 (wenn nur ein Elternteil Mitglied ist)   EUR 85,00 
 

5. Kinder (bis zum Jahr der Vollendung des 14. Lebensjahres)  - BKL 05 -  

- Jahresbeitrag ab 01.01.2009 (wenn kein Elternteil Mitglied ist)   EUR 115,00 
 

6. Jugendliche (bis zum Jahr der Vollendung des 18. Lebensjahres - BKL 06 – 

- Jahresbeitrag ab 01.01.2009( wenn nur ein Elternteil Mitglied ist)   EUR 160,00 
 

7. Jugendliche (bis zum Jahr der Vollendung des 18. Lebensjahres - BKL 07 - 

- Jahresbeitrag ab 01.01.2009( wenn kein Elternteil Mitglied ist)   EUR 200,00 
 

8a. Passive Mitglieder  - BKL 08a - 

- Jahresbeitrag ab 01.01.2009   EUR  110,00 
8b. Mitglieder mit anderem Heimatclub - BKL 08b - 
      Name des Vereins bitte unbedingt angeben:_______________________________    EUR  110,00 

 
9. Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehrpflichtige  - BKL 09 –  

(Voraussetzung: eine bis zum 31.03. jd. Jahres  
  beizubringende Bescheinigung)  
a) – Jahresbeitrag ab 01.01.2009(wenn mindestens ein Elternteil Mitglied ist)   wie Ziffer 6 
b) - Jahresbeitrag ab 01.01.2009 (wenn kein Elternteil Mitglied ist)    wie Ziffer 7 

 
10. alleinerziehendes Elternteil - BKL 10 - - BKL 10 – 

      a) mit einem Kind  EUR 300,00 
       
      b) mit zwei Kindern  EUR 330,00 
 
      c) mit mindestens 3 Kindern  EUR 360,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


